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Editorial

 Liebe Kammermitglieder, 

zwei Dinge sind derzeit in aller 
Munde: die Folgen der Teuerung und 
die laufenden Kollektivvertrags- 
verhandlungen in allen Branchen. 

Zum ersten Punkt gibt es zahlrei-
che Maßnahmen durch den Bund und 
das Land (wir berichten laufend darü-
ber), die aber nur als Abfederung  
dienen können. Einen echten Aus-
gleich gegen die Teuerung können nur 
entsprechende Erhöhungen der Löhne 
und Gehälter in den Kollektivverträgen 
bringen. 

Daher können die Forderungen 
im heurigen Jahr nur lauten, dass die 
absolute Mindestlatte für Ergebnisse 
die zugrundeliegende Inflationsrate 
ist. In allen Betrieben, wo nun auch 
satte Gewinne erzielt werden, müssen 
die Mitarbeiter zusätzlich profitieren. 
Denn ohne Arbeitnehmer wären 
diese Gewinne nicht möglich. 

Aussagen von Arbeitgeber- 
vertretern, dass die Antiteuerungs-
maßnahmen schon eine teilweise 
„Lohn- und Gehaltserhöhung“ dar-
stellen, sind absolut unzulässig und 
zurückzuweisen. Steuergelder kann 
man nicht als KV-Erhöhung werten! 
Außerdem haben auch die Betriebe 
verschiedene Unterstützung zur  
Abfederung der Teuerung erhalten. 

Wir werden gemeinsam mit den 
Gewerkschaften um jeden Euro für 
euch kämpfen. Das haben wir uns 
verdient und das ist auch zur  
Abdeckung der Grundbedürfnisse  
in Zukunft notwendig. 

Ihr/Euer Andreas Freistetter
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LAK-Mitglieder bewiesen 
ihr Talent fürs „Garteln“
Im Rahmen der Initiative „Blühendes Niederösterreich“ 
vergab die NÖ LAK Sonderpreise an engagierte Mitglieder.

In Niederösterreichs Gemeinden  
wurde auch heuer gepflanzt, gejätet und 
der grüne Damen unter Beweis gestellt, 
um am blütenreichen Kräftemessen der 
Aktion „Blühendes Niederösterreich“  
teilzunehmen. 

„Gepflegte Dörfer, farbenprächtige 
Pflanzen und ein grüner Daumen, den 
man sogar sehen kann - all das macht  
unsere Gemeinden in NÖ zu Orten der 
Begegnung“, betonte Landeshauptfrau  
Johanna Mikl-Leitner. 

Schon seit mehreren Jahren ist auch 
die NÖ Landarbeiterkammer Partner der 
Initiative und vergab Sonderpreise an  
engagierte LAK-Mitglieder. Die Top-Drei 
wurden im Rahmen der Preisverleihung 
Anfang Oktober in St. Pölten vor den  

Vorgang geholt und erhielten Gutscheine 
in der Höhe von EUR 150,- bis EUR 250,-. 
Platz eins in der LAK-Wertung ging  
diesmal an Kammerrat Otmar Panzer aus 
Hüttendorf. Dahinter landeten Nina  
Andrä aus Windpassing und Ing. Robert 
Schwarzmann aus Dobermannsdorf auf 
den Plätzen zwei und drei. 

Den begehrten Landessieg konnten 
sich die Gemeinden Hornsburg, Mönich-
kirchen, Pöggstall und Leobersdorf 
sichern.  

Mehr Fotos finden Sie online  
unter noe.lko.at in der Rubrik Galerien. 

V.l.: WKNÖ-Vpräs. Christian Moser, LH Johanna Mikl-Leitner, Otmar Panzer, LAK-
Kammerrätin Gabriele Trautinger, Nina Andrä, LAK-Mitarbeiterin Regina Scheichel, 
Roswitha Sperk-Schwarzmann & Ing. Robert Schwarzmann, LK NÖ-Vizepräsident 
Lorenz Mayr und NÖ Gärtner-Obmann Johannes Käfer.

Bildergalerie zu 

Blühendes NÖ
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Vollversammlung stand im Zeichen  
von Personalentscheidungen & Ehrungen
Die LAK-Vollversammlung bestellte Bianca Pörner einstimmig zur Nachfolgerin von Walter 
Medosch als Kammeramtsdirektorin. Als Kammerrätin wurde Marina Futterknecht angelobt.

In Waidhofen/Ybbs hielt die NÖ Land-
arbeiterkammer ihre diesjährige Herbst- 
Vollversammlung ab. 

Dabei trafen die Kammerrätinnen und 
Kammerräte eine wichtige Personalent-
scheidung für die Zukunft der NÖ LAK. 
Mag. Bianca Pörner, MA wurde zur neuen 
Kammeramtsdirektorin bestellt und wird 
damit ab 1. März 2023 die Nachfolge  
von Kammeramtsdirektor Mag. Walter 
Medosch antreten.  

„Damit wird österreichweit zum ersten 
Mal eine Frau an der Spitze einer Land-
arbeiterkammer stehen“, freute sich  
Präsident Andreas Freistetter über das 
einstimmige Votum der Funktionäre. 

Pörner bedankte sich nach der Wahl 
für das entgegengebrachte Vertrauen  
der Vollversammlung und versprach, die  
erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre best-
möglich fortzuführen: „Ich konnte, seit 
ich im November 2021 zur LAK NÖ kam, 
viele Einblicke gewinnen und freue mich 
auf unsere gemeinsame Zukunft“, so die 
designierte Kammeramtsdirektorin.  

Eine personelle Neuerung gab es  
auch im Kreis der Vollversammlung. Da 
Christian Braun aus Gföhl sein Mandat  
aufgrund eines beruflichen Wechsels  
zurücklegte, wurde Marina Futterknecht 
aus Jaidhof im Bezirk Krems-Land  
als neue Kammerrätin angelobt. Die  
42-Jährige arbeitet als Buchhalterin  
im Stift Göttweig, wo sie sich auch  
als Betriebsratsvorsitzende engagiert.  
Mit Futterknechts Angelobung stieg die 
Anzahl der Kammerrätinnen in der NÖ 
LAK-Vollversammlung auf 18 Frauen (von 
insgesamt 40 Mandaten). 

Abschied nehmen musste die NÖ  
LAK dagegen von zwei langjährigen  
Wegbegleitern. Mit Hofrätin Dr. Susanne 

Gyenge, die als Leiterin der Abteilung 
Agrarrecht der LAK als Aufsichtsbehörde 
des Landes NÖ vorstand, verband die  
NÖ LAK eine enge berufliche Zusammen-
arbeit. Anlässlich ihres bevorstehenden 
Ruhestandes wurde Dr. Gyenge mit  
dem LAK-Ehrenzeichen in Silber aus- 
gezeichnet. 

Ebenfalls geehrt wurde mit Alois  
Karner einer der längstdienenden LAK-
Funktionäre. Der gelernte Forstfacharbei-
ter aus Gloggnitz war von 1994 bis 2022 
als Kammerrat aktiv, dazu von 2007 
bis 2020 als Vizepräsident Teil des LAK- 
Präsidiums. Für seine Verdienste bekam 
er ebenfalls das LAK-Ehrenzeichen in  
Silber überreicht. 

Mehr Fotos von der Vollversammlung 
finden Sie auf der LAK-Website online  
unter www.landarbeiterkammer.at/noe 
in der Rubrik Aktuelles.
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V.l.: Vizepräsident Karl Orthaber, die designierte Kammeramtsdirektorin Bianca Pörner, Präsident Andreas Freistetter,  
Susanne Gyenge, Alois Karner, Vizepräsidentin Josefa Czezatke und Kammeramtsdirektor Walter Medosch.

 
 
 
 
Marina 
Futterknecht  
wurde als neue 
LAK-Funktionärin 
angelobt.

Zur Bildergalerie von 

der Vollversammlung
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Betriebsrat: Was tun bei einer Kündigung?

Dem Betriebsrat kommt in verschie-
denen Personalangelegenheiten eine 
zentrale Rolle zu. Das wichtigste Mitwir-
kungsrecht ist jenes bei einer Kündigung 
durch den Dienstgeber. In diesen Fällen 
kann es schließlich um das wirtschaft- 
liche Fortkommen der betroffenen 
Dienstnehmer gehen. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass die Betriebsratsmitglieder 
über ihre Mitwirkungsrechte Bescheid 
wissen und diese angemessen ausüben. 

 
Informationspflicht über 

Kündigungsabsicht 
 
Sofern in einem Betrieb ein Betriebs-

rat errichtet ist, muss vor Ausspruch jeder 
Kündigung der Betriebsrat über die  
Kündigungsabsicht in Kenntnis gesetzt 
werden. Diese Information des Dienst-
gebers muss klar und bestimmt sein und 
in der Regel an den Vorsitzenden des  
Betriebsrates gerichtet werden. Wird  
lediglich irgendein Mitglied des Betriebs-
rates kontaktiert, gilt dies nicht als  
Verständigung des Betriebsrates, es sei 
denn, der Betriebsrat hätte seine internen 
Zuständigkeiten ausdrücklich anders  
verteilt. 

 
Betriebsrat hat acht Tage Zeit  

zur Stellungnahme 
 

Der Betriebsrat kann daraufhin  
eine Beratung mit dem Dienstgeber  
verlangen. In landwirtschaftlichen  
Betrieben hat er binnen acht Werktagen 
(in Betrieben außerhalb der Landwirt-
schaft nach dem Arbeitsverfassungs- 
gesetz binnen einer Woche) eine Stellung-
nahme zur Kündigung abzugeben. Diese 
Stellungnahme kann in einem Wider-
spruch oder in einer Zustimmung zur 
Kündigung bestehen. Sofern keine  
Stellungnahme abgegeben wird, spricht 
man von einem schlichten Widerspruch. 
Die Erklärung kann in der Regel nur vom 
Betriebsratsvorsitzenden rechtswirksam 
abgeben werden. Ihr hat ein Beschluss 
des Betriebsrates zu Grunde zu liegen, 
der grundsätzlich nach einer internen 
Beratung und Abstimmung zu erfolgen 

hat. Eine Zustimmung zur Kündigung  
erfordert aufgrund der bedeutenden  
und für den Dienstnehmer nachteiligen 
Rechtsfolgen eine 2/3 Mehrheit. Der Be-
triebsratsbeschluss ist zu protokollieren. 

Von der Art der Stellungnahme des 
Betriebsrates zur Kündigung hängt ab,  

1. wer (Betriebsrat oder Arbeitnehmer) 
die Kündigung  

2. in welcher Frist und  
3. aus welchen Gründen (Motiv-, 
Sozialwidrigkeit)  

anfechten kann. 
Vereinfacht gesagt werden die Anfech-

tungsgründe unterteilt in die Motivkün-
digung und die Sozialwidrigkeit. Stimmt 
der Betriebsrat einer Kündigung zu, ist 
eine Anfechtung dieser Kündigung aus 
sozialen Gründen nicht mehr möglich. 

 
Kündigung vor Fristende  

unwirksam 
 
Die eigentliche Kündigung darf erst 

ausgesprochen werden, sobald eine 
Erklärung des Betriebsrates erfolgt  
oder die Frist zur Stellungnahme ohne  
Erklärung abgelaufen ist. Jede frühere 
Kündigung ist unwirksam! Dies bedeutet, 
das Dienstverhältnis bleibt trotz der  
ausgesprochenen Kündigung aufrecht, 
ohne dass es eines weiteren Rechtsakts 
bedürfte. Bestehen zwischen Dienstgeber 

und Dienstnehmer Meinungsverschie-
denheiten über die Wirksamkeit der 
Kündigungserklärung, wird dies freilich 
in einem Verfahren zu klären sein.  
Üblicherweise klagt der Dienstnehmer 
auf Feststellung des aufrechten Dienst-
verhältnisses. 

 
Widerspruch, Zustimmung 

oder keine Äußerung 
 
In seiner Erklärung hat der Betriebsrat 

keine rechtliche Beurteilung abzugeben, 
ob er die Kündigung für anfechtbar halte, 
sondern er hat unter Berücksichtigung 
der kollektiven Interessen der Belegschaft 
und der Einzelinteressen des gekündigten 
Dienstnehmers eine „politische” Stellung-
nahme abzugeben. Selbstverständlich ist 
ein Widerspruch auch dann wirksam und 
zulässig, wenn die Kündigung vermutlich 
nicht erfolgreich angefochten werden 
kann, aber vom Betriebsrat als ungerecht 
und unerwünscht empfunden wird. 

Der Betriebsrat kann auch selbst eine 
Kündigung vor dem Arbeitsgericht an-
fechten, sofern er der Kündigung aus-
drücklich widersprochen hat und vom 
betroffenen Dienstnehmer dazu aufge-
fordert wird. 

Die NÖ LAK berät und unterstützt in 
Einzelfällen und schult regelmäßig in  
ihren Betriebsratsseminaren. 

In der Artikelserie über die Rechte von Betriebsräten geht es diesmal um eine der wohl 
wichtigsten Befugnisse: Das Mitwirkungsrecht bei Kündigungen durch den Dienstgeber.

Mitwirkungsrecht des Betriebsrates  
bei Kündigung
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Freistetter als Vorsitzender wiedergewählt
Im Rahmen der österreichweiten Vollversammlung wurde das ÖLAKT-Präsidium neu gewählt. 
An der Spitze steht auch in den nächsten 5 Jahren NÖ LAK-Präsident Andreas Freistetter.

Fünf Jahre lang setzte sich der  
Vorstand des Österreichischen Land- 
arbeiterkammertages erfolgreich für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
in der Land- und Forstwirtschaft ein. Im 
Zuge der Vollversammlung stellte sich  
das Präsidium der Wiederwahl.  

Die Delegierten legten die Geschicke 
der bundesweiten Dachorganisation aller 
Landarbeiterkammern weiterhin in die 
Hände des Vorsitzenden Ing. Andreas 
Freistetter (Präsident der NÖ LAK) sowie 
seiner Stellvertreter Ing. Eduard Zentner 
(Präsident der LAK Steiermark), Bürger-
meister Andreas Gleirscher (Präsident  
der LAK Tirol) und Alexander Rachoi 
(Vizepräsident der LAK Kärnten). 

„Ich freue mich über das Votum der 
Delegierten und versichere, dass wir die 
mehr als 100.000 Beschäftigten in der 
Land- und Forstwirtschaft weiterhin  
erfolgreich vertreten werden“, so Frei-
stetter, der 2016 den ÖLAKT-Vorsitz  
übernommen hatte, nach seiner einstim-
migen Wiederwahl. 

2021 gelang dem ÖLAKT mit der  
Einführung des Landarbeitsgesetzes 2021 
ein Meilenstein für die Beschäftigten in 
der Land- und Forstwirtschaft. Nun sollen 
mit dem Land- und Forstwirtschaftlichen  
Berufsausbildungsgesetz (LF-BAG) auch 
die verschiedenen Ausbildungsordnun-
gen der Länder zusammengeführt 

werden. „Mit dem LF-BAG werden unsere 
Lehrlinge endlich ein einheitliches und 
bundesweit gültiges Gesetz für ihre Aus-
bildung erhalten. Das ist ein wichtiger 
Schritt in Richtung Rechtssicherheit und 
fördert die schon hohe Qualität unserer 
Lehrlingsausbildung“, so Freistetter. 

Das bisherige Jahr 2022 war neben der 
Teuerung vor allem durch den Mangel  
an Arbeitskräften geprägt. Gerade die  
Beschäftigten der Land- und Forstwirt-
schaft konnten in der Coronakrise bewei-
sen, dass sie die Bevölkerung mit den  
lebensnotwendigen Gütern versorgen 
und eindeutig als systemrelevante 
Arbeitskräfte einzustufen sind.  

„Wir benötigen große Arbeitgeberzu-
sammenschlüsse, sodass Betriebe sich 
über Bezirksgrenzen hinweg verbinden 
können, um Arbeitskräfte sinnvoll be-
schäftigen zu können und die Abhängig-
keit vom Ausland zu verringern!“ betonte 
Vorsitzender-Stv. Andreas Gleirscher. 
„Durch große Arbeitgeberzusammen-
schlüsse kann mehr Beschäftigten eine 
Ganzjahrestätigkeit angeboten und da-
durch die Attraktivität der Arbeitsplätze 
in der Land- und Forstwirtschaft deutlich 
erhöht werden“, ergänzte Vorsitzender-
Stv. Eduard Zentner. 

Um der Abhängigkeit Österreichs  
von ausländischer Energieerzeugung  
entgegenzuwirken, strebt der ÖLAKT eine 
Erhöhung der Grenze von vier Megawatt 
für land- und forstwirtschaftliche  
Energieerzeugungsanlagen aus Biomasse 
an. Vorsitzender-Stv. Alexander Rachoi 
präzisierte: „Die Teuerung hat auch viele 
unserer Mitglieder erheblich getroffen. 
Wir brauchen die Erhöhung der MW-
Grenze, um nachhaltig und regional  
Energie in Österreich erzeugen zu  
können, den sich unsere Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer auch leisten 
können!“ 

Der ÖLAKT begrüßt die Initiative des 
EU-Parlaments betreffend einer Sonder-
besteuerung von außerordentlichen  
Gewinnen von Energieunternehmen und 
fordert eine Entkoppelung der Markt-
preisfindung von Strom und Gas.

V.l.: Das neugewählte ÖLAKT-Präsidium Eduard Zentner, Andreas Gleirscher und 
Vorsitzender Andreas Freistetter mit Tirols LK-Präsident NR Josef Hechenberger  
und ÖLAKT-Generalsekretär Walter Medosch.

Die NÖ Delegierten mit dem Team des ÖLAKT. Stehend v.l.: Peter Undeutsch, 
Karl Orthaber, Ewald Hones, Andreas Freistetter, Ralph Brandstetter, Roland Ölzant, 
Franz Sigl, Josefa Czezatke, Bianca Pörner, Christopher Cech und Natascha Schmutz. 
Sitzend v.l.: Gerlinde Miksch, Walter Medosch, Irmgard Groll und Tanja Berger.






















